
Antragsteller  Eingangsstempel der Stadt Velten 
Name, Vorname, Firma  

Straße Hausnummer  

Postleitzahl Ort  

Telefon (mit Vorwahl) E-Mail  

  Aktenzeichen (wird von der Behörde ausgefüllt) 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit beantrage ich die Genehmigung zum Aufbruch öffentlicher Verkehrsflächen mit nachfolgenden 
Parametern: 
 
Straße und Hausnummer 

 
 

1. Lage 

☐ Fahrbahn ☐ Parkstreifen ☐ Böschung ☐ Grünanlage 
☐ Gehweg ☐ Parkplatz ☐ sonstiges 
2. Art der Oberfläche 

☐ Bitumen ☐ Platten ☐ Pflaster ☐ unbefestigt 
3. Anlass 

☐ Neuverlegung ☐ Änderung ☐ Reparatur ☐  

4. Anlage 

☐ Transportleitung ☐ Versorgungsleitung ☐ Kabel ☐ Hausanschluss 

5. Zeitraum  

von  bis  

6. im Auftrag von 

 
 
Ort, Datum 

 
Unterschrift Antragsteller 

 
 
Hinweise: 

o Bitte beachten Sie, dass die Genehmigung gebührenpflichtig ist. 
o Die Bearbeitungsgebühr beträgt mindestens 28,50 €(je nach Zeitaufwand auch höher). 
o Rückfragen können an Frau Krüger unter 03304/379129 oder katrin.krueger@velten.de gerichtet werden. 

Auszug aus den Auflagen, Hinweisen und technischen Bestimmungen des Genehmigungsbescheides: 
o Ein Beginn der Baumaßnahme ohne das Vorliegen einer verkehrsrechtlichen Anordnung im Sinne des § 45 Abs. 6 der 

Straßenverkehrsordnung ist unzulässig. Die Bauarbeiten sind so durchzuführen, dass die Sicherheit nicht und die 
Leichtfertigkeit des Verkehrs möglichst wenig beeinträchtigt wird. 

o Abstimmungen mit anderen Medienträgern erfolgen eigenverantwortlich durch den Antragsteller. 
 

Bitte Rückseite Einwilligung entsprechend Artikel 6 DSGVO beachten. 
Ohne Einwilligung keine Bearbeitung des Antrages. 



Informationspflicht/Einwilligung bei Erhebung von personenbezogenen Daten beim 
Betroffenen 
 
Datenerhebung gemäß Artikel 13 DSGVO 
 
Die Stadt Velten, vertreten durch die Bürgermeisterin Frau Ines Hübner, Rathausstr. 10, 16727 Velten, 
erhebt Ihre Daten zweckgebunden und vorgangsbezogen für einen oder mehrere Bearbeitungsvorgänge. 
Die Erbringung der Dienstleistung/ Vorgangsbearbeitung ist von der Einwilligung zur Verarbeitung 
personenbezogener Daten abhängig. 
 
Die Rechtmäßigkeit der Datenerhebung und Datenverarbeitung beruht auf Artikel 6 DSGVO.  
Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für den Zweck 
ihrer Verarbeitung, für den sie erhoben wurden, nicht mehr erforderlich sind. 
 
Die Einwilligung bezieht sich ausschließlich auf die eigenen personenbezogenen Daten. Sollen Daten 
mehrerer Personen verwendet werden, müssen diese individuell einwilligen, denn es darf niemand über 
das informationelle Persönlichkeitsrecht einer anderen Person verfügen. 
 
Sie haben das Recht der Datenerhebung jederzeit zu widersprechen. 
 
Auskunft erteilen die zuständigen Sachbearbeiter/innen und die behördliche Datenschutzbeauftragte.  
 
 
 
Mit meiner Unterschrift willige ich der Erhebung von personenbezogenen Daten ein. 
 
 
Ort, Datum 

 
Unterschrift 

 
 
 


